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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 18 – Mitteilung über die
Nachberufung des Vorsitzenden

Richters der Verwaltungskammer bei
dem Kirchengericht der EKD.

Vom 19. Mai 2022.
Die Vorsitzende des Rates der EKD hat in Abstim-
mung mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Ra-
tes der EKD am 19. Mai 2022 gemäß § 1 Absatz 2
Satz 1 der Geschäftsordnung für den Rat der EKD per
Eilentscheidung gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes der EKD für die Amtszeit
bis zum 31. Dezember 2022 das nachstehende Mit-
glied der Verwaltungskammer bei dem Kirchenge-
richt der EKD berufen:

Vorsitzender Richter:
Richter am Verwaltungsgericht Michael M a t t h i e s,
Hannover.
Auf den Abdruck der weiteren Mitglieder der Kammer
(ABl. EKD 2017 S. 84) wird verzichtet.
H a n n o v e r, den 19. Mai 2022

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident
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B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Nr. 19 – Bekanntmachung der
Neufassung der Satzung des Deutschen

Nationalkomitees des Lutherischen
Weltbundes.

Vom 31. Mai 2022.
Die Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes
(LWB) in Deutschland bilden gemäß Artikel V und X
der Verfassung des LWB das „Deutsche Nationalko-
mitee des Lutherischen Weltbundes“ (DNK/LWB).
Der LWB ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die sich
zu dem dreieinigen Gott bekennen, in der Verkündi-
gung des Wortes Gottes übereinstimmen, in Kanzel-
und Abendmahlsgemeinschaft verbunden sind und der
Einheit der Christen in der Welt dienen. Das DNK/
LWB bildet diese weltweite lutherische Kirchenge-
meinschaft in Deutschland ab. Es gibt sich zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben folgende Satzung vom
30. November 2021:

I. Aufgaben und Organisation

§ 1
Aufgaben und Rechtsform

(1)  Das DNK/LWB fördert die Erfüllung der in Arti-
kel III * der Verfassung des LWB genannten Aufgaben
und dient der Mitarbeit seiner Mitgliedskirchen im
LWB. Es sorgt für Information und Kommunikation
im Verhältnis seiner Mitgliedskirchen zum LWB und
umgekehrt; desgleichen für eine möglichst gemeinsa-
me Vertretung der Anliegen seiner Mitgliedskirchen
im LWB.
(2)  Bei der Planung und Durchführung seiner Aufga-
ben sucht das DNK/LWB, sich mit der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD) abzustimmen. Hierzu schließt das DNK/
LWB eine Vereinbarung mit der VELKD, die der Zu-
stimmung der Versammlung des DNK/LWB bedarf.
Mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
findet ein regelmäßiger Austausch statt.
(3)  Das DNK/LWB ist eine Körperschaft des Kir-
chenrechts. Es besitzt die Rechtsstellung einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.

* Artikel III lautet in Auszügen:
Der Lutherische Weltbund
- fördert die einmütige Bezeugung des Evangeliums von Jesus Christus und stärkt die

 Mitgliedskirchen bei der Erfüllung des Missionsauftrages und in ihrem Bemühen um
die Einheit der weltweiten Christenheit;

- fördert weltweit unter den Mitgliedskirchen diakonisches Handeln, Linderung mensch-
licher Not, Frieden und Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, Be-
wahrung der Schöpfung Gottes und gegenseitiges Teilen;

- fördert durch gemeinsame Studienarbeit die Gemeinschaft und das Selbstverständnis
der Mitgliedskirchen und hilft ihnen, Aufgaben miteinander wahrzunehmen.

§ 2
Organe des DNK/LWB

Die Organe des DNK/LWB sind:
1. Die Versammlung des DNK/LWB
2. Der oder die Vorsitzende des DNK/LWB
3. Der Geschäftsführende Ausschuss des DNK/LWB

§ 3
Versammlung des DNK/LWB

(1)  Die Versammlung des DNK/LWB hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:
a) Wahl des oder der Vorsitzenden des DNK/LWB,
b) Wahl des oder der Vorsitzenden des Geschäfts-

führenden Ausschusses,
c) Berufung des Geschäftsführers oder der Ge-

schäftsführerin des DNK/LWB,
d) Berufung eines Ausschusses für Kirchliche Zu-

sammenarbeit und Weltdienst (Programmaus-
schuss),

e) Wahl des oder der Vorsitzenden des Programm-
ausschusses,

f) Bildung eines Vollversammlungsausschusses,
g) Einsetzung und Bildung weiterer Ausschüsse ge-

mäß § 10,
h) Beschlussfassung über den Haushalt des DNK/

LWB,
i) Beschlussfassung über die Entlastung des Ge-

schäftsführenden Ausschusses für die Rech-
nungslegung sowie die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung,

j) Beschlussfassung über Stellungnahmen des
DNK/LWB,

k) Beratung zentraler Themen der Kirchengemein-
schaft.

(2)  Die Versammlung des DNK/LWB besteht aus fol-
genden stimmberechtigten Mitgliedern:
a) je ein von den Mitgliedskirchen benanntes Mit-

glied; Mitgliedskirchen mit mehr als 1 Million
Kirchengliedern benennen zwei Mitglieder,

b) ein von der VELKD („anerkannter Kirchenrat“
des LWB) benanntes Mitglied,

c) der oder die Vorsitzende des DNK/LWB,
d) der oder die stellvertretende Vorsitzende des

DNK/LWB,
e) der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin des

DNK/LWB,
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f) die Mitglieder des Rates des LWB aus den Mit-
gliedskirchen des DNK/LWB,

g) zwei vom Jugendausschuss des DNK/LWB be-
nannte Mitglieder.

(3)  Für die Mitglieder nach Absatz 2 Buchst. a) und
g) ist eine Stellvertretung zu benennen. Die Mitglieder
können ihr Stimmrecht im Einzelfall auch einem an-
deren Mitglied übertragen; die Vertretungsbefugnis ist
schriftlich nachzuweisen. Die Vertretung des oder der
Vorsitzenden des DNK/LWB obliegt seiner oder ihrer
Stellvertretung. Für das Mitglied nach Absatz 2
Buchst. e) ist von der Versammlung des DNK/LWB
ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu wählen.
(4)  Die Amtsdauer der Mitglieder richtet sich nach
dem ihnen von der Mitgliedskirche, dem DNK/LWB
oder dem LWB übertragenen Mandat. Die Mitglieder
bleiben so lange im Amt, bis ihre Nachfolger oder
Nachfolgerinnen bestimmt sind.
(5)  Mit beratender Stimme werden eingeladen:
a) die weiteren Mitglieder der Programmausschüs-

se des LWB aus den Mitgliedskirchen des DNK/
LWB,

b) die Vorsitzenden der Ausschüsse des DNK/
LWB, deren Teilnahme von der Versammlung
des DNK/LWB beschlossen wird,

c) der Generalsekretär oder die Generalsekretärin
des LWB; er oder sie kann sich vertreten lassen,

d) eine vom Evangelischen Werk für Diakonie und
Entwicklung benannte Person,

e) der Präsident bzw. die Präsidentin der General-
synode der VELKD,

f) eine von der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land benannte Person.

§ 4
Vorsitzender oder Vorsitzende des DNK/LWB

(1)  Vorsitzender oder Vorsitzende des DNK/LWB ist
ein Leitender Geistlicher oder eine Leitende Geistli-
che einer der Mitgliedskirchen des DNK/LWB. Der
oder die Vorsitzende wird von der Versammlung des
DNK/LWB für die Dauer der Amtsperiode des Rates
des LWB gewählt.
(2)  Bei der Wahl müssen mindestens 2/3 der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder der Versammlung des
DNK/LWB anwesend sein. Die Wahl findet in gehei-
mer Abstimmung statt. Gewählt ist, wer die Mehrheit
der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder auf
sich vereinigt.
(3)  Die Wiederwahl des oder der Vorsitzenden ist zu-
lässig.
(4)  Der oder die Vorsitzende leitet die Sitzungen und
vertritt das DNK/LWB nach außen sowie den Mit-
gliedskirchen und dem LWB gegenüber.
(5)  Der oder die Vorsitzende des DNK/LWB wird von
dem oder der Leitenden Geistlichen der Mitgliedskir-
chen des DNK/LWB mit dem höchsten Dienstalter

nach der Ordnung der Agende der VELKD in das Amt
eingeführt.

§ 5
Stellvertretender Vorsitz, Schatzmeisteramt

(1)  Der oder die stellvertretende Vorsitzende und der
Schatzmeister oder die Schatzmeisterin werden von
der Versammlung des DNK/LWB jeweils für die Dau-
er der Amtsperiode des Rates des LWB gewählt.
(2)  Vorsitzender oder Vorsitzende, stellvertretender
Vorsitzender oder stellvertretende Vorsitzende und
Schatzmeister oder Schatzmeisterin bleiben jeweils
bis zur Neuwahl ihres Nachfolgers oder ihrer Nach-
folgerin im Amt.

§ 6
Sitzungen der Versammlung des DNK/LWB

(1)  Die Versammlung des DNK/LWB tagt mindes-
tens einmal im Jahr. Darüber hinaus kann der oder die
Vorsitzende weitere Sitzungen anberaumen. Auf Ver-
langen von mindestens fünf Mitgliedern oder zwei
Mitgliedskirchen muss eine Versammlung des DNK/
LWB einberufen werden.
(2)  Der oder die Vorsitzende lädt zu den Sitzungen
unter Angabe von Tag, Zeit und Ort mit Übersendung
der Tagesordnung mindestens vier Wochen vor der
Sitzung ein. Er oder sie legt fest, ob die Sitzung als
präsentische, hybride oder digitale Sitzung stattfindet.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
(3)  An den Sitzungen nehmen beratend teil: der Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin des DNK/
LWB sowie die Referenten oder die Referentinnen,
die für das DNK/LWB tätig sind.
(4)  Über die Einladung von Gästen, Sachverständigen
und besonderen Berichterstattern oder Berichterstat-
terinnen entscheidet der oder die Vorsitzende des
DNK/LWB, soweit hierzu nicht Beschlüsse der Ver-
sammlung des DNK/LWB vorliegen.
(5)  Die Versammlung des DNK/LWB ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist (§ 3 Abs. 2 und 3). Für die
Beschlussfassung genügt einfache Stimmenmehrheit
der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit kommt kein Beschluss zustande. Die
Beschlussfassung kann auch schriftlich oder elektro-
nisch im Wege des Umlaufs erfolgen, sofern kein Mit-
glied widerspricht.
(6)  Der Anwesenheit eines Mitglieds der Versamm-
lung steht die Teilnahme mittels gleichzeitiger Bild-
und Tonübertragung gleich, wenn sichergestellt ist,
dass die Identität der teilnehmenden Mitglieder über-
prüft werden kann und die Sitzungsleitung diese fest-
gestellt hat. Die Teilnahme an geheimen Wahlen und
Abstimmungen ist in diesem Fall nicht zulässig. Diese
kann jedoch von der Sitzungsleitung für zulässig er-
klärt werden, wenn die programmtechnischen Vor-
aussetzungen gegeben sind und die Geheimhaltung si-
chergestellt ist.
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(7)  Beschlüsse der Versammlung des DNK/LWB
können durch Abstimmung in Textform gefasst wer-
den, wenn kein Mitglied widerspricht.
(8)  Bei Eilbedürftigkeit kann der oder die Vorsitzende
nach Fühlungnahme mit dem oder der stellvertreten-
den Vorsitzenden, bei finanziellen Angelegenheiten
auch mit dem Schatzmeister oder der Schatzmeisterin,
im Benehmen mit den Mitgliedern des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses eine Entscheidung treffen.
(9)  Die Kosten der Teilnahme an den Sitzungen wer-
den für die Mitglieder nach § 3 Absatz 2 Buchst. a)
und b) von diesen, für die Mitglieder nach § 3 Absatz
2 Buchst. c) bis g) vom DNK/LWB getragen.
(10)  Über jede Sitzung ist ein Beschlussprotokoll zu
führen, das der oder die Vorsitzende und der Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin unterzeich-
nen.
(11)  Die Versammlung des DNK/LWB kann sich eine
Geschäftsordnung geben.

§ 7
Geschäftsführender Ausschuss

(1)  Der Geschäftsführende Ausschuss ist für alle Auf-
gaben zuständig, die nicht anderen Organen beigelegt
sind. Zu den Aufgaben des Geschäftsführenden Aus-
schusses gehören insbesondere:
a) die Beratung über das Gesamtvolumen der Fi-

nanzleistungen an den LWB,
b) die Aufstellung des Entwurfs des Haushalts und

die Feststellung des Jahresabschlusses,
c) die Entscheidung einzelner Finanzfragen, soweit

dadurch keine zusätzlichen Verpflichtungen der
Mitgliedskirchen begründet werden,

d) Berufung von Referentinnen und Referenten des
DNK/LWB im Einvernehmen mit der oder dem
Vorsitzenden des DNK/LWB,

e) die Vorbereitung der Sitzungen der Versamm-
lung des DNK/LWB,

f) Wahl eines oder einer stellvertretenden Vorsit-
zenden des Geschäftsführenden Ausschusses,

g) Erlass einer Geschäftsordnung und eines Ge-
schäftsverteilungsplanes für die Geschäftsstelle,

h) Erlass von Anlagerichtlinien über die Verwal-
tung des Vermögens des DNK/LWB gemäß
§ 15 Absatz 1,

i) die Beschlussfassung über Angelegenheiten, die
ihm von der Versammlung des DNK/LWB über-
tragen werden oder sich aus Beschlüssen des
DNK/LWB ergeben,

j) die Koordinierung der Ausschüsse.
Mit Zustimmung der Mitgliedskirchen kann die Ver-
sammlung des DNK/LWB dem Geschäftsführenden
Ausschuss in einzelnen Sachgebieten weitere Ent-
scheidungskompetenzen übertragen.
(2)  Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses
nach Absatz 1 sind:

a) entweder der bzw. die Vorsitzende oder der bzw.
die stellvertretende Vorsitzende des DNK/LWB,
die für die jeweilige Amtsdauer des Geschäfts-
führenden Ausschusses ein Einvernehmen darü-
ber herstellen, wem die Mitarbeit in dem Gremi-
um obliegt,

b) der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin des
DNK/LWB,

c) der oder die Vorsitzende des Ausschusses für
Kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst
(Programmausschuss), der oder die sich bei Sit-
zungen des Geschäftsführenden Ausschusses im
Falle seiner oder ihrer Verhinderung durch ein
Mitglied des Programmausschusses vertreten
lassen kann,

d) ein Mitglied aus dem Jugendausschuss, das von
diesem benannt und von der Versammlung des
DNK/LWB gewählt wird,

e) bis zu vier weitere Mitglieder oder stellvertreten-
de Mitglieder nach § 3 Absatz 2 Buchst. a), die
die Versammlung des DNK/LWB wählt.

(3)  Der Geschäftsführende Ausschuss tagt in der Re-
gel zweimal jährlich.
(4)  Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin
des DNK/LWB sowie seine oder ihre Stellvertretung
nehmen an den Sitzungen des Geschäftsführenden
Ausschusses beratend teil. Dies gilt in der Regel auch
für die weiteren Mitglieder des Kollegiums.
(5)  Die Amtsdauer des Geschäftsführenden Aus-
schusses richtet sich jeweils nach der Dauer der Amts-
periode des Rates des LWB. Die bisherigen Mitglieder
bleiben bis zur Bestellung ihrer Nachfolger oder Nach-
folgerinnen im Amt.
(6)  Sofern keine abweichenden Regelungen getroffen
werden, gelten für die Sitzungen des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses die Grundsätze des § 6 Absatz 2
und 6 entsprechend.

II. Ausschüsse

§ 8
Ausschuss für Kirchliche Zusammenarbeit und Welt-
dienst (Programmausschuss)
(1)  Der Ausschuss für Kirchliche Zusammenarbeit
und Weltdienst (Programmausschuss) wird für die
Dauer der Amtszeit des Rates des LWB berufen. Die-
ser Ausschuss hat die Aufgabe, über alle Programm-
und Projektförderungen des DNK/LWB im Rahmen
des von der Versammlung des DNK/LWB festgeleg-
ten Haushaltsbudgets zu entscheiden und die deutsche
Mitwirkung an den Programmen und Projekten des
LWB sicherzustellen und zu koordinieren. Er nimmt
weitere Aufgaben auf diesen Gebieten wahr, die ihm
die Versammlung des DNK/LWB zuweist. Der Pro-
grammausschuss berät den Entwurf des Haushalts des
DNK/LWB im Handlungsbereich Kirchliche Zusam-
menarbeit und Weltdienst und nimmt den festgestell-
ten Jahresabschluss in diesem Handlungsbereich zur
Kenntnis.
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(2)  Der Programmausschuss wählt aus seiner Mitte
den stellvertretenden Vorsitzenden oder die stellver-
tretende Vorsitzende.
(3)  Der stellvertretende Geschäftsführer oder die stell-
vertretende Geschäftsführerin des DNK/LWB führt
die Geschäfte des Programmausschusses.
(4)  Das Nähere regelt eine von der Versammlung des
DNK/LWB zu beschließende Ordnung.

§ 9
Vollversammlungsausschuss

(1)  Der Vollversammlungsausschuss wird von dem
oder der Vorsitzenden des DNK/LWB einberufen. Der
Vollversammlungsausschuss befasst sich mit der Vor-
bereitung und der Nacharbeit für die Vollversamm-
lungen und vermittelt den Mitgliedskirchen Impulse,
Initiativen und Informationen.
(2)  Der Vollversammlungsausschuss besteht aus den
von den Mitgliedskirchen entsandten und den von der
Versammlung des DNK/LWB berufenen Mitgliedern.
Bei der Entsendung und Berufung sollen Personen be-
rücksichtigt werden, die als Delegierte und Berater
oder Beraterinnen für die Vollversammlungen vorge-
sehen oder sonst verantwortlich an der Arbeit des
LWB und des DNK/LWB beteiligt sind.
(3)  Die Arbeitsperiode des Vollversammlungsaus-
schusses soll mindestens ein Jahr vor dem Jahr der
Vollversammlung beginnen. Sie endet mit der letzten
Nachbereitungstagung.
(4)  Das Nähere regelt die Versammlung des DNK/
LWB.

§ 10
Weitere Ausschüsse, Ökumenischer

Studienausschuss, Jugendausschuss
(1)  Die Versammlung des DNK/LWB kann für be-
sondere Aufgaben Ausschüsse einsetzen und Sach-
verständige mit der Bearbeitung bestimmter Fragen
beauftragen und entsprechende Geschäftsordnungen
erlassen. Die Finanzierung dieser Arbeit muss sicher-
gestellt sein. Die Amtsdauer der Ausschüsse richtet
sich jeweils nach der Dauer der Amtsperiode des Rates
des LWB. Die bisherigen Mitglieder bleiben bis zur
Bestellung ihrer Nachfolger oder Nachfolgerinnen im
Amt.
(2)  Handelt es sich um ein Arbeitsgebiet, für das so-
wohl seitens der VELKD als auch seitens des DNK/
LWB Bedarf für die Bildung eines Ausschusses be-
steht, so kann dieser Ausschuss mit Zustimmung von
VELKD und DNK/LWB für beide Zusammenschlüs-
se tätig werden. In diesem Fall werden die Berufungs-
modalitäten, die Zuständigkeiten für die Geschäfts-
führung des betreffenden Ausschusses und seine Ar-
beitsweise zwischen der VELKD und dem DNK/
LWB in einer Vereinbarung geregelt.
(3)  Der Ökumenische Studienausschuss (ÖStA) be-
gleitet die theologische Arbeit und die ökumenischen
Dialoge des LWB. Er prüft die Möglichkeiten der

Mitarbeit der deutschen Mitgliedskirchen und anderer
geeigneter Institutionen, Gruppen und Personen und
veranlasst einen planmäßigen Austausch der Ergeb-
nisse, Anregungen und Aufgaben zwischen dem LWB
und den deutschen Mitgliedskirchen.
(4)  Um die Arbeit des LWB mit jungen Erwachsenen
zu begleiten und Themen des DNK/LWB aus dieser
Perspektive zu bearbeiten, bildet die Versammlung
des DNK/LWB einen Jugendausschuss, dessen Mit-
glieder von den Mitgliedskirchen entsandt werden.
Der Ausschuss dient auch der Vorbereitung der Ju-
genddelegierten auf die Vollversammlungen des
LWB. Der oder die Vorsitzende wird von der Ver-
sammlung des DNK/LWB auf Vorschlag des Jugend-
ausschusses gewählt

III. Geschäftsführung

§ 11
Geschäftsstelle und Geschäftsführung

(1)  Die laufenden Geschäfte des DNK/LWB werden
von einer Geschäftsstelle geführt, die von dem Ge-
schäftsführer oder der Geschäftsführerin nach Maß-
gabe einer vom Geschäftsführenden Ausschuss erlas-
senen Geschäftsordnung geleitet wird. Die Versamm-
lung des DNK/LWB stellt Richtlinien für die Organi-
sation und die Geschäftsverteilung auf.
(2)  Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin,
weitere für das DNK/LWB tätige Referenten und Re-
ferentinnen in der Geschäftsstelle sowie der Direktor
oder die Direktorin des LWB-Zentrums Wittenberg
bilden das Kollegium des DNK/LWB. Kollegiumssit-
zungen sowie alle weiteren Sitzungen der Geschäfts-
stelle finden unter Vorsitz des Geschäftsführers oder
der Geschäftsführerin statt. Zu diesen können auch
Mitarbeitende von Partnern, wie der Generalsekretär
oder die Generalsekretärin des Martin-Luther-Bundes
oder der Ökumene-Referent oder die Ökumene-Refe-
rentin der VELKD eingeladen werden.
(3)  Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin
des DNK/LWB wird auf Vorschlag des Geschäftsfüh-
renden Ausschuss von der Versammlung des DNK/
LWB berufen. Die Dienstaufsicht und die Fachauf-
sicht über den Geschäftsführer oder die Geschäftsfüh-
rerin und seine oder ihre Stellvertretung führt der oder
die Vorsitzende des DNK/LWB. Die Dienst- und
Fachaufsicht über die weiteren Mitarbeitenden führt
der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des
DNK/LWB.
(4)  Anstellungsträger für die in der Geschäftsstelle
Tätigen ist das DNK/LWB. Für die in einem Kirchen-
beamtenverhältnis zum DNK/LWB stehenden öffent-
lich-rechtlich Beschäftigten der Geschäftsstelle des
DNK/LWB gilt das Kirchenbeamtengesetz der EKD.
Für die privatrechtlich Beschäftigten finden die Vor-
schriften der Dienstvertragsordnung der EKD Anwen-
dung. Das Nähere regelt die Versammlung des DNK/
LWB.
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IV. Mitarbeitende aus Nicht-Mitgliedskirchen

§ 12
Für die Mitarbeit im LWB können vom DNK/LWB
auch Personen lutherischen Bekenntnisses berufen
oder vorgeschlagen werden, die nicht einer Mitglieds-
kirche des DNK/LWB angehören.

V. Finanzen

§ 13
Haushalt, Umlage

(1)  Der Haushalt des DNK/LWB enthält die Mittel für
die eigenen Aufgaben des DNK/LWB sowie die nach
Artikel XV der Verfassung des LWB vom Rat des
LWB festgesetzten Mitgliedsbeiträge und die auf
Empfehlung des Rates zu entrichtenden zweckgebun-
denen und nicht zweckgebundenen Beiträge.
(2)  Die Erträge und Aufwendungen sowie geplante
Investitionen sind für ein Jahr oder mehrere Jahre in
den Haushaltsplan aufzunehmen. Haushaltsjahr ist das
Kalenderjahr. Der Haushaltsplan gilt nach Maßgabe
des Haushaltsbeschlusses über das Haushaltsjahr hin-
aus bis zur Festsetzung eines neuen Haushaltsplans.
(3)  Die Versammlung des DNK/LWB stellt die Höhe
der von den Mitgliedskirchen zu erbringenden Umla-
ge fest. Für die Höhe und den Verteilungsmaßstab
gelten die von der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land für die allgemeine EKD-Umlage festgelegten
Zahlen.

§ 14
Aufstellung des Haushalts

(1)  Der Haushalt des DNK/LWB besteht aus dem
Haushaltsbeschluss nach Maßgabe der in der HHO-
EKD aufgeführten Inhalte und Anlagen.
(2)  Der Haushaltsplan gliedert sich in Handlungsbe-
reiche. Die Handlungsbereiche enthalten insbesonde-
re die vom Rat des LWB festgesetzten Mitgliedsbei-
träge sowie die zweckgebundenen und nicht zweck-
gebundenen Beiträge, zu deren Zahlung sich die Mit-
gliedskirchen des DNK/LWB auf Empfehlung des
Rates des LWB verpflichten.
(3)  Der Entwurf des Haushaltsplans ist den Mitglieds-
kirchen möglichst zwei Monate vor der Beschlussfas-
sung zu übersenden.

§ 15
Vermögen und Rechnungsführung

(1)  Die Vermögenswerte des DNK/LWB werden in
Abstimmung mit dem Schatzmeister oder der Schatz-
meisterin durch die Geschäftsstelle des DNK/LWB

verwaltet. Der Geschäftsführende Ausschuss erlässt
dazu Anlagerichtlinien.
(2)  Die Rechnungslegung obliegt der Geschäftsstelle.
Die Prüfung der Rechnungen erfolgt durch eine unab-
hängige kirchliche Prüfungseinrichtung. Die Entlas-
tung des Geschäftsführenden Ausschusses wird durch
die Versammlung des DNK/LWB erteilt.
(3)  Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und
Kassenwesen wird von der Versammlung des DNK/
LWB durch Beschluss geregelt.

VI. Satzungsänderung, Veröffentlichung

§ 16
Satzungsänderung

Für Änderungen der Satzung ist die Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden Mitglieder der Versammlung des
DNK/LWB erforderlich. Die Satzungsänderung be-
darf der Zustimmung aller Mitgliedskirchen des DNK/
LWB.

§ 17
Veröffentlichung

Die von der Versammlung des DNK/LWB beschlos-
sene Satzung, Änderungen der Satzung sowie ggf.
weitere Entscheidungen des DNK/LWB werden im
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland
veröffentlicht.

VII. Schlussbestimmungen

§ 18
Anfall des Vermögens

Das Vermögen des DNK/LWB fällt im Falle der Auf-
lösung des DNK/LWB nach Tilgung aller Verbind-
lichkeiten den Mitgliedskirchen des DNK/LWB an-
teilmäßig nach dem letzten Umlageschlüssel zu.

§ 19
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Sie er-
setzt die bisherige Satzung vom 7. Dezember 2017.

_______________
Nach Zustimmung aller Mitgliedskirchen des DNK/
LWB vollzogen.
S t u t t g a r t , den 31. Mai 2022

Dr. h.c. Frank O. J u l y
Vorsitzender

des Deutschen Nationalkomitees
des Lutherischen Weltbundes
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C. Informationen

Nr. 20 – Pfingstbotschaft 2022.
Eine Botschaft der Präsidentinnen und
Präsidenten des Ökumenischen Rates

der Kirchen.
Vom 31. Mai 2022.

Der Heilige Geist
führt die Kirche zu einer neuen Vision

Kurz vor Pfingsten erinnern wir an die Verpflichtung
der Kirche, denjenigen die gute Nachricht zu bringen,
die am meisten unter den bewaffneten Konflikten, un-
ter den schädlichen Auswirkungen wirtschaftlichen
Ehrgeizes während der Pandemie und unter den ver-
heerenden Schäden, die wir unserem Planeten zufü-
gen, zu leiden haben.
In der Apostelgeschichte 1 und 2 lesen wir, dass den
Jüngern die Fähigkeit, Zeugnis abzulegen, und die
Kraft des Heiligen Geistes versprochen wurde, überall
auf der Welt die gute Nachricht zu verbreiten. Erst in
Kapitel 8 der Apostelgeschichte kommt diese geogra-
phischen Ausweitungen bei der Evangelisierung zur
Sprache, nicht durch die Jünger, sondern durch Phi-
lippus, einen Diakon. Dies geschah aufgrund der Ver-
folgung der Kirche.
In der Apostelgeschichte bringt der Heilige Geist neue
Gaben, neue Möglichkeiten der Evangelisierung, neue
Orte, die es zu erreichen gilt, neue Möglichkeiten, das
Leben zu leben, und neue Wege, diejenigen zu errei-
chen, die diskriminiert werden; er nimmt Leben, die
im Dienst der Verfolgung und des Todes gelebt wur-

den, und verwandelt sie in Leben im Dienst Christi und
seiner guten Nachricht; er verleiht Kraft, sich politi-
schen, militärischen und wirtschaftliche Mächten ent-
gegenzustellen. Die Kirche versteht die Notwendig-
keit, sichere Räume zu errichten und somit Leben zu
retten.
Wir beten dafür, dass der Geist uns weiterhin in diese
Richtung führt. Dass er die Kirche weiterhin mit Wor-
ten des ewigen Lebens versorgt. Dass seine Schöp-
fungskraft sich in seinen unvorhergesehenen Hand-
lungen zeigt und dass er durch seinen Lebensatem uns
trägt, wohin immer er möchte.

Die Präsidentinnen und Präsidenten
des Ökumenischen Rates der Kirchen:

Pastorin Prof. Dr. Sang Chang,
Presbyterianische Kirche in der Republik Korea

Erzbischof Anders Wejryd,
Kirche von Schweden

Pastorin Gloria Nohemy Ulloa Alvarado,
Presbyterianische Kirche von Kolumbien

Pastorin Dr. Mele'ana Puloka,
Freie Wesleyanische Kirche von Tonga

Seine Heiligkeit Johannes X.,
Patriarch der Griechisch-Orthodoxen Kirche

von Antiochien und dem gesamten Morgenland
Seine Heiligkeit Karekin II.,

Oberster Patriarch und Katholikos aller Armenier

––––––––––––––
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Für Einrichtungen der Kirche und Sozialwirtschaft steht ein 
einzigartiger Online-Marktplatz zur Verfügung: der 
KIRCHENShop. 

Er hilft Ihnen Zeit, Geld und Aufwand zu sparen. Nachhaltig, 
regional und wirtschaftlich einzukaufen war noch nie so ein-
fach. Und das bei minimalem bürokratischem Aufwand. 
Überzeugen Sie sich selbst von Ihren Vorteilen.

Starke Leistungen
• Über 21.000 Artikel

• Klimaneutrale Lieferung

• Geprüfte Qualitätssiegel

• Nachhaltige und regionale Lieferanten

ONLINE-MARKTPLATZ 
FÜR KIRCHE UND SOZIALWIRTSCHAFT

Ihr Weg zu uns:

Tel. 0431 59 49 99-555 
kontakt@kirchenshop.de 
www.kirchenshop.de

Jetzt kostenlos

registrieren auf

www.kirchenshop.de
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